Allgemeine Lieferbedingungen der Ensinger Sintimid GmbH

|. Geltung; Widerspruch gegen fremde AGB

1. Wir liefern und leisten ausschlieRlich auf der Grundlage dieser All-
gemeinen Lieferbedingungen, gleichgiiltig ob es sich im Einzelfall um
einen Kauf-, Werk- oder Werklieferungsvertrag oder ein anderes Ver-
tragsverhaltnis handelt. Dies gilt auch fiir zukunftige Geschafte
Ensinger schlieRt keine Vertrage mit Verbrauchern (B2C) im Sinne des
EU-Verbraucherschutzrechts ab.

2. Mit der Einbeziehung von Allgemeinen Gesch&ftsbedingungen un-
serer Kunden sind wir nur dann einverstanden, wenn wir diese aus-
driicklich schriftlich best&tigt haben.

\l. Technische Unterlagen; Formen und Werkzeuge

1. Ubersenden wir dem Kunden technische Unterlagen iiber unsere Er-
zeugnisse wie Abbildungen oder technische Zeichnungen, so darf der
Kunde diese nur fiir den von uns vorgesehenen Zweck verwenden und
Dritten mit Ausnahme staatlicher Behérden und Gerichte nicht zu-
ganglich machen

2. Wir behalten das Eigentum und das Urheberrecht an solchen Un-
terlagen. Auf unser Verlangen hat der Kunde sie unverztglich und
kostenfrei an uns zuriickzusenden.

3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, bleiben Formen und andere
Werkzeuge auch dann unser Eigentum, wenn der Kunde deren Kosten
Gbernimmt

WIl. Materialbeistellung

Hat der Kunde Material beizustellen, so ist dieses auf seine Kosten
und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindes-
tens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzulie-
fern. Stellt der Kunde zu wenig oder mangelhaftes Material oder ver-
spatet bei, so tragt er - mit Ausnahme von Fallen hoherer Gewalt -
die hieraus entstehenden Mehrkosten einschlieRlich derjenigen aus
Fertigungsunterbrechungen

\V. Auftragsbestatigung

Der Vertrag wird durch unsere Auftragsbestatigung verbindlich fest-
gelegt, sofern wir das Ceschéft alsbald nach (fern-)mundlichen Ver-
handlungen bestatigen und der Kunde Kaufmann ist oder als Selbst-
standiger nicht nur geringfiigig am Geschaftsleben teilnimmt und
das Geschaft im Betrieb seines Unternehmens abschlie3t

Dies gilt nicht, wenn wir nicht mit dem Einverstandnis des Kunden
rechnen konnten oder wenn der Kunde unserer Bestdtigung unver-
zuglich widerspricht

V. Preise und Preiserh6hung

1. Sofern unsere Vergutung oder unsere Preise nicht fest vereinbart
sind, sind unsere am Liefertag gultigen Preise oder Vergiitungssatze
maRgebend. Hat der Lieferant die Aufstellung, Montage und/oder In-
betriebnahme Gbernommen und ist nicht etwas anderes schriftlich
vereinbart, so tragt der Lieferant alle erforderlichen Nebenkosten wie
z.B. Reisekosten und Bereitstellung der Werkzeuge.

2. Unsere Preise verstehen sich ab Werk und zuziiglich Umsatzsteuer
Verpackung, Transport und andere Nebenleistungen (etwa Zolle) wer-
den gesondert berechnet.

3. Bei Anschlussauftragen sind wir an die Preisvereinbarungen fir vo-
rangehende Auftrage nicht gebunden

4. Werden Teillieferungen innerhalb bestimmter Zeitrdume oder zu
bestimmten Terminen oder auf Abruf des Kunden vereinbart, so sind
wir bei spater als vier Monate nach Vertragsabschluss auszufiihren-
den Lieferungen berechtigt, den vereinbarten Preis in dem Male zu
erhéhen, indem wir unsere Preise fur derartige Lieferungen oder Leis-
tungen seit Abschluss des Vertrages allgemein erhéht haben

5. Sofern wir den Auftrag des Kunden nicht innerhalb eines Jahres seit
Erteilung ausfthren, diese Verzégerung nicht auf von uns zu vertre-
tende Umstande zurtickzufiihren ist und wir unsere Preise in der Zeit
zwischen Auftragserteilung und Ausfiihrung allgemein erhoht haben,
sind wir berechtigt, den mit dem Kunden vereinbarten Preis in glei-
chem Male zu erhdhen

VI. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Zuriickbehaltung

1. Die Zahlungsbedingung lautet auf 30 Tage netto, ohne Abzug.

2. Wechsel und Schecks nehmen wir nur zahlungshalber an; die Kos-
ten der Diskontierung und der Einziehung tragt der Kunde. Bei Wech-
selzahlung gewahren wir keinen Kassenskonto.

3. Zahlungen sind erst dann bewirkt, wenn wir endgdiltig tiber den Be-
trag verfiigen konnen. Der Kunde darf gegen unsere Forderungen aus
diesem Vertrag nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestell-
ten Forderungen aufrechnen.

VII. Verzug, Vermégensverfall des Kiufers

1. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz samtlicher Mahn-
und Inkassokosten, sowie Verzugszinsen gem. (1333 (2) ABGB als ver-
einbart. Unser Anspruch auf Ersatz von Mehraufwendungen oder wei-
teren Schdden bleibt unberihrt.

2. Bei Zahlungsverzug sowie bei Zweifeln an der Zahlungsfahigkeit
des Kaufers ist Ensinger Sintimid berechtigt, samtliche offene Forde-
rungen fallig zu stellen, vor Erfiillung Vorauszahlung oder Sicherhei-
ten zu verlangen, oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurtickzutre-
ten bzw. mit der Ausfiihrung innezuhalten.

3. Annahmeverzug des Kunden hindert Ensinger Sintimid nicht, die
bestellte Ware in Rechnung zu stellen

VIII. Lej it, Verzug, Zuriic halt Erfiil t, Teil-
leistungen

1. Die Lieferfristen beginnen erst, wenn wir uns mit dem Kunden tiber
samtliche Einzelheiten der Ausfiihrung und alle Bedingungen des Ge-
schéfts geeinigt haben. Lieferfristen beginnen nicht vor Eingang der
vom Kunden beizustellenden Materialien und Werkstoffe und der
vom Kunden beizubringenden Unterlagen, Genehmigungen und tech-
nische Angaben und der Freigabe durch den Kunden. Ein vereinbarter
Liefertermin verschiebt sich um die Zeitspanne, um die diese Voraus-
setzungen verspatet eintreten

2. Verspatet sich unsere Leistung, so geraten wir dennoch nicht in
Verzug, solange dies auf Umstéande beruht, die wir bei billiger Weise
zu erwartender Sorgfalt nicht voraussehen und verhiiten konnten und
durch zumutbaren Malinahmen nicht tiberwinden kénnen.

3. Wir sind zur Zurtickbehaltung unserer Leistung berechtigt, solange
der Kunde seine Verpflichtungen gegeniiber uns aus diesem oder ei-
nem anderen Vertrag oder einem sonstigen Rechtsgrund nicht erfllt.

4. Ist der Vertrag fur den Kunden ein Handelsgeschaft, so darf er das
uns Geschuldete nur zuriickbehalten, sofern wir unsere Pflichten aus
dem Vertrag grob schuldhaft verletzen oder unsere Leistung grob
mangelhaft ist

5. Erfillungsort fir unsere Lieferungen und Leistungen ist der Fir-
mensitz, also Seewalchen.

6. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt

IX. Gefahrtragung, Versand und Entgegennahme

1. Die Gefahr geht sp&testens mit der Absendung der Ware auf den
Kunden dber. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versendungskosten
oder die Anfuhr Gbernehmen. Wir sind nicht verpflichtet, die Ware ge-
gen Transportschaden zu versichern. Lediglich auf ausdricklichen
Wunsch des Kunden versichern wir die Sendung auf Kosten des Kun-
den gegen Diebstahl, Transportschaden sowie sonstige versicherbare
Risiken

2. Verzogert sich der Versand infolge von Umstanden, die wir nicht zu
vertreten haben, so geht die Gefahr spatestens zum Zeitpunkt der
Versandbereitschaft auf den Kunden tber.

3. Angelieferte Gegenstande sind, auch wenn sie Mangel aufweisen,
vom Kunden unbeschadet seiner Rechte entgegenzunehmen.

X. Transportschiden

1. Der Kunde hat die durch Transport entstandenen Beschadigungen
sowie Verluste unverziiglich anzuzeigen und die Sendung zur frii
hesten Besichtigung unverandert liegen zu lassen. Dies gilt auch dann,
wenn sich ein Transportschaden erst beim Auspacken der Ware oder
spater zeigt.

2. In keinem Falle berechtigen wahrend des Transportes entstandene
Schaden zu einer spateren Bezahlung der Rechnung oder zu einer teil-
weisen oder vélligen Zurtickbehaltung des Rechnungsbetrages.

XI. Méngelriige und Gewah

1. Offensichtliche Mangel unserer Leistung hat der Kunde binnen einer
Woche nach Erhalt derselben gegentiber uns zu beanstanden; ver-
sdumt er dies, gilt unsere Leistung insoweit als vertragsgemal

2. Ist unsere Leistung bei Gefahriibergang mangelhaft, so erfillen wir
nach, und zwar nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die man-
gelhaft gelieferte. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Schlagt die
Nacherfillung fehl, so kann der Kunde unsere Vergiitung mindern
oder nach seiner Wahl vom Vertrag zuriicktreten. Sollte ein Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie fur die Beschaffenheit der
Sache iibernommen worden sein, so gilt die gesetzliche Regelung

3. Fur vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener
Spezifikation beschafftes Material sowie fir vom Kunden vorgege-
bene Konstruktionen leisten wir keine Gewahr

4. Die Anspriiche des Kunden auf Nacherfiillung sowie auf Schadens-
ersatz oder Aufwendungsersatz wegen Mangeln verjahren bei Liefe-
rungen in einem Jahr seit Ablieferung der Ware. Sollten wir den Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie tiber die Beschaffenheit
der Sache (ibernommen haben, so gilt die gesetzliche Regelung

5. Ensinger Sintimid gewéhrleistet, dass das gemaR diesem Abkom-
men verkaufte Produkt die Standardqualitat mit fabrikationsbeding-
ten Schwankungen in der Qualitdt bzw. den Dimensionen darstellt
und den fur diese Produkte angegebenen Spezifikationen annahernd
entspricht. Fur Eigenschaften, die von der schriftlichen Spezifikation
nicht erfasst sind, wird nicht gewahrleistet, ebenso wenig fir be-
stimmte Be- und Verarbeitungsergebnisse.

XIl. Schadenersatz und Verjihrung

1. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, so ersetzen wir dem
Kunden seinen aufgrund gewdhnlichen Geschehensablauf eingetrete-
nen Schaden bis zur Hohe von 1% unserer Vergitung fur jeden Tag
des Verzugs, héchstens aber 10 % des Betrages unserer Vergiitung.
Bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit ersetzen wir den vollen Scha-
den.

2. Miissen wir Schadenersatz statt Erfullung leisten, so ersetzen wir
dem Kunden den aufgrund gewshnlichen Geschehensablauf entstan-
denen Schaden bis zum Betrag unserer Vergiitung. Bei Vorsatz oder
grober Fahrldssigkeit ersetzen wir den vollen Schaden

3. Ansonsten haften wir nur fiir grob fahrlassige oder vorsatzliche
Verletzung unserer Pflichten. Dies gilt auch fir Auskinfte, Beratun-
gen sowie unerlaubte Handlungen in Anbahnung, Abschluss und Ab-
wicklung des Vertrages.

4. Unsere Geschaftsfihrer und unsere Mitarbeiter haften dem Kun-
den fir bei Anbahnung, Abschluss und Abwicklung des Vertrages be-
gangene unerlaubte Handlungen nur bei Vorsatz und grober Fahrlds-
sigkeit.

5. Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen uns, unsere Ge-
schaftsfuhrer und unsere Mitarbeiter aus der Verletzung vorvertragli-
cher und vertraglicher Pflichten sowie aus in Anbahnung, Abschluss
und Abwicklung des Vertrages begangenen unerlaubten Handlungen
verjahrenin einem Jahr seit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Kunde von den Anspruch begriindenden Um-
standen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlassigkeit erlangen misste

6. Etwaige Anspriiche des Kunden auf Schadenersatz aus Verletzung
des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsatzli-
chen oder fahrlassigen Pflichtverletzung beruhen, sowie gegen Ver-
letzung sonstiger wesentlicher, aus der Natur des Vertrags und fur die
Erreichung des Vertragszwecks wesentliche Pflichten bleiben in jeder
Hinsicht unberiihrt

XIIl. Riicktritt und Abtretung

1. Leisten wir trotz Falligkeit nicht oder - mit Ausnahme eines Man-
gels unserer Lieferung oder Leistung - nicht vertragsgemaR, so kann
der Kunde uns eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfil-
lung bestimmen. Die Frist muss uns die Vollendung der bereits in An-
griff genommenen Leistung ermadglichen; regelmaRig darf die Frist
zwei Wochen nicht unterschreiten. Erbringen wir die Leistung oder
Nacherfullung dennoch nicht in angemessener Frist, kann der Kunde
vom Vertrag zuriicktreten. Dies gilt nicht, wenn die Leistung oder
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Nichterftllung aus von uns nicht zu vertretenden Umstanden unter-
bleibt

2. Verschlechtern sich die Vermégensverhdltnisse des Kunden we-
sentlich, wird gegen ihn Insolvenzantrag gestellt oder das Insolvenz-
verfahren er6ffnet, so sind wir zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt
3. Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zu-
stimmung nur an Versicherer abtreten und nur soweit diese fiir den
vom Kunden geltend gemachten Schaden aufkommen. ( 1392ff ABCB
bleibt unbertihrt.

XIV. Sicherung

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren
bis zur vollstandigen Bezahlung des Preises und aller sonstigen For-
derungen aus der Geschaftsverbindung mit dem Kunden vor.

2. Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden
erfolgt unentgeltlich fiir uns, chne dass wir hieraus verpflichtet wer-
den; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit ande-
ren, nicht dem Kunden gehérenden Waren erwerben wir Miteigentum
an der neuen Sache nach dem Verhdltnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zum Wert der anderen Waren; bei Verbindung, Vermischung und
Vermengung mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kunde durch Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so ber-
tragt er uns schon jetzt das Miteigentum nach dem Verhaltnis des
Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Ware im Zeitpunkt
der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in
vorstehenden Fallen die in unserem Eigentum oder Miteigentum ste-
hende Sache, die ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgen-
den Bestimmungen ist, unentgeltlich zu verwahren.

3. Die aus einer WeiterverduRerung der Vorbehaltsware entstehen-
den Forderungen tritt der Kunde schon jetzt in Hohe des Wertes der
Vorbehaltswarte mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes
gilt, wenn die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in das
Grundstick eines Dritten eingebaut wird. Steht die Vorbehaltsware in
unserem (Mit-)Eigentum, so werden die Forderungen in Hohe des Be-
trags abgetreten, der dem Wert unseres Anteils am Gesamtwert ent-
spricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine etwaige Sal-
doforderung aus laufender Rechnung. Der Kunde ist zur Einziehung
der Forderung ermdchtigt.

4. Solange der Kunde seinen Verpflichtungen gegentber uns nach-
kommt, ist er berechtigt, tiber die Vorbehaltsware im ordentlichen Ge-
schaftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfiigen, soweit die
Forderungen nach Ziff. 3 wirksam tibergehen. AuRergewdhnliche Ver-
fligungen wie Verpfandungen, Sicherungsiibereignungen und jegliche
Abtretungen sind unzuldssig. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware
oder abgetretene Forderungen, insbesondere Pfandungen, sind uns
unverziglich mitzuteilen.

5. Gerat der Kunde mit einer uns geschuldeten Zahlung Ianger als eine
Woche in Verzug oder gerat er in Vermagensverfall, stellt er insbeson-
dere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen sofort fallig
und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In diesen Féllen sind wir be-
fugt, die Vorbehaltsware an uns zu nehmen und die Einziehungser-
machtigung zu widerrufen. Der Kunde ist - unter Ausschluss von Zu-
rickbehaltungsrechten - zur Herausgabe verpflichtet. Ist der Kunde
Verbraucher, so hat er die Vorbehaltsware nur an uns zurtickzugeben,
sofern wir vom Vertrag zuriickgetreten sind. Die Riicknahme und die
Pfandung der Vorbehaltsware durch uns gelten auRer bei Verbrau-
cherkreditgeschaften nicht als Riicktritt vom Vertrag. Samtliche Kos-
ten der Ruicknahme und der Verwertung tragt der Kunde; wir sind zum
freihandigen Verkauf berechtigt. Auf Verlangen hat uns der Kunde
unverziglich eine Aufstellung Gber die an uns nach MaRgabe von Ziff.
3 abgetretenen Forderungen sowie alle weiteren zur Geltendmachung
unserer Rechte erforderlichen Auskiinfte und Unterlagen zu ibermit-
teln und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.

6. Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer
Wahl, soweit der realisierbare Wert die Summe unserer Forderung aus
der Geschaftsverbindung um mehr als 15 % Ubersteigt.

7. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des
Landes, in dem sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem
Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am nachsten
kommende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des
Kunden erforderlich, hat er alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die
zur Begriindung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

XV. Schutzrechte

Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwen-
dung von beigestellten Teilen des Kunden zu leisten, so steht dieser
dafiir ein, dass hierdurch Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
Der Kunde stellt uns von etwaigen Anspriichen Dritter wegen Verlet-
zung von Schutzrechten frei und ersetzt uns den entstandenen Scha-
den sowie unsere Kosten und Aufwendungen. Wird dem Kunden
und/oder uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter
Berufung auf ein Schutzrecht untersagt, sind wir auch ohne néhere
Priifung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten einzustellen

XV\. Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen
weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Giiltigkeit der Bedingungen im Ubrigen nicht beriihrt. Die
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch
eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg maglichst gleichkommende Rege-
lung zu ersetzen.

2. Es gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts
und des Ubereinkommens der vereinten Nationen iiber Vertrage iiber
den internationalen Warenkauf (CISG)

3. Die Vertragsteile vereinbaren fur den Fall von Streitigkeiten die Zu-
standigkeit des sachlich und drtlich fur den Verkaufer in Osterreich zu-
standigen Cerichtes. Der Verkdufer ist jedoch berechtigt, seine An-
spriiche nach seiner Wahl bei dem fiir den K&ufer zusténdigen Gericht
geltend zu machen
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	2.  In keinem Falle berechtigen während des Transportes entstandene Schäden zu einer späteren Bezahlung der Rechnung oder zu einer teilweisen oder völligen Zurückbehaltung des Rechnungsbetrages.

	XI.  Mängelrüge und Gewährleistung
	1.  Offensichtliche Mängel unserer Leistung hat der Kunde binnen einer Woche nach Erhalt derselben gegenüber uns zu beanstanden; versäumt er dies, gilt unsere Leistung insoweit als vertragsgemäß.
	2.  Ist unsere Leistung bei Gefahrübergang mangelhaft, so erfüllen wir nach, und zwar nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache im Tausch gegen die mangelhaft gelieferte. Ersetzte Teile werden unser Eigent...
	3.  Für vom Kunden geliefertes oder aufgrund von ihm vorgegebener Spezifikation beschafftes Material sowie für vom Kunden vorgegebene Konstruktionen leisten wir keine Gewähr.
	4.  Die Ansprüche des Kunden auf Nacherfüllung sowie auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz wegen Mängeln verjähren bei Lieferungen in einem Jahr seit Ablieferung der Ware. Sollten wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie über die B...
	5.  Ensinger Sintimid gewährleistet, dass das gemäß diesem Abkommen verkaufte Produkt die Standardqualität mit fabrikationsbedingten Schwankungen in der Qualität bzw. den Dimensionen darstellt und den für diese Produkte angegebenen Spezifikationen ann...

	XII.  Schadenersatz und Verjährung
	1.  Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, so ersetzen wir dem Kunden seinen aufgrund gewöhnlichen Geschehensablauf eingetretenen Schaden bis zur Höhe von 1 % unserer Vergütung für jeden Tag des Verzugs, höchstens aber 10 % des Betrages unserer V...
	2.  Müssen wir Schadenersatz statt Erfüllung leisten, so ersetzen wir dem Kunden den aufgrund gewöhnlichen Geschehensablauf entstandenen Schaden bis zum Betrag unserer Vergütung. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ersetzen wir den vollen Schaden.
	3.  Ansonsten haften wir nur für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung unserer Pflichten. Dies gilt auch für Auskünfte, Beratungen sowie unerlaubte Handlungen in Anbahnung, Abschluss und Abwicklung des Vertrages.
	4.  Unsere Geschäftsführer und unsere Mitarbeiter haften dem Kunden für bei Anbahnung, Abschluss und Abwicklung des Vertrages begangene unerlaubte Handlungen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
	5.  Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns, unsere Geschäftsführer und unsere Mitarbeiter aus der Verletzung vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten sowie aus in Anbahnung, Abschluss und Abwicklung des Vertrages begangenen unerlaubten Handl...
	6.  Etwaige Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, sowie gegen Verletzung sonstiger wesentlicher, aus der Natur des Ve...

	XIII.  Rücktritt und Abtretung
	1.  Leisten wir trotz Fälligkeit nicht oder – mit Ausnahme eines Mangels unserer Lieferung oder Leistung – nicht vertragsgemäß, so kann der Kunde uns eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmen. Die Frist muss uns die Vollendung d...
	2.  Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich, wird gegen ihn Insolvenzantrag gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
	3.  Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung nur an Versicherer abtreten und nur soweit diese für den vom Kunden geltend gemachten Schaden aufkommen. § 1392ff ABGB bleibt unberührt.

	XIV.  Sicherung
	1.  Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.
	2.  Eine Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden erfolgt unentgeltlich für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Kunden gehörenden Waren erwerben wi...
	3.  Die aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltswarte mit allen Nebenrechten an uns ab. Entsprechendes gilt, wenn die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandt...
	4.  Solange der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt, ist er berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang und unter Eigentumsvorbehalt zu verfügen, soweit die Forderungen nach Ziff. 3 wirksam übergehen. Außergewöhn...
	5.  Gerät der Kunde mit einer uns geschuldeten Zahlung länger als eine Woche in Verzug oder gerät er in Vermögensverfall, stellt er insbesondere seine Zahlungen ein, so werden unsere Forderungen sofort fällig und jeglicher Zahlungsaufschub endet. In d...
	6.  Wir verpflichten uns zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl, soweit der realisierbare Wert die Summe unserer Forderung aus der Geschäftsverbindung um mehr als 15 % übersteigt.
	7.  Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht des Landes, in dem sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Land am nächsten kommende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernac...

	XV.  Schutzrechte
	XVI.  Rechtswahl und Gerichtsstand
	1.  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestim...
	2.  Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
	3.  Die Vertragsteile vereinbaren für den Fall von Streitigkeiten die Zuständigkeit des sachlich und örtlich für den Verkäufer in Österreich zuständigen Gerichtes. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, seine Ansprüche nach seiner Wahl bei dem für den K...


